
2.12. Luftfahrtgesetz

dulden. Dabei entstehende Schäden hat der Luft
fahrzeughalter nach Maßgabe der geltenden Rechts
vorschriften zu ersetzen.

§41
Fluglärm
Störende Einwirkungen durch Fluglärm sind durch 
entsprechende technische und betriebsorganisatori
sche Vorkehrungen, die nach dem Stand derTechnik 
möglich und volkswirtschaftlich vertretbar sind, zu 
verringern.

§42
Beförderungsbeschränkungen
(1) Gefährliche Güter dürfen in Luftfahrzeugen nur 
befördert werden, wenn die in den Rechtsvorschrif
ten geforderten Bedingungen erfüllt sind.
(2) Waffen, Munition, Sprengmittel und andere Ex
plosivstoffe sowie Funkgeräte dürfen - soweit sie 
nicht zur Ausrüstung des Luftfahrzeuges gehören - 
nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen 
Staatsorgane in Luftfahrzeugen mitgeführt werden.
(3) Im Passagierraum eines zivilen Luftfahrzeuges 
dürfen Gegenstände, die ihrer Form oder ihrer Kenn
zeichnung nach den Anschein von Waffen, Muni
tion, Sprengmitteln oder anderen Explosivstoffen 
erwecken, sowie Sprühgeräte, die infolge ihres In
nendrucks oder der Art ihres Inhalts zu gefährlichen 
Angriffen auf Personen geeignet sind, nicht mitge
führt werden.

§ 43
Sicherheitskontrollen
(1) Fluggäste haben sich und ihr Gepäck bei der Ab
fertigung auf einem Flughafen oder vor dem Einstei
gen in ein Luftfahrzeug einer Sicherheitskontrolle zu 
unterziehen.
(2) Die Sicherheitskontrolle erstreckt sich auf die 
Feststellung von Gegenständen und Stoffen, deren 
Mitführung an Bord zu strafbaren Handlungen ge
nutzt werden kann oder die in anderer Weise geeig
net sind, die Ordnung sowie die Sicherheit der an 
Bord befindlichen Personen und Sachwerte sowie 
das Luftfahrzeug zu gefährden.
(3) Die Sicherheitskontrolle erfolgt unter Einsatz 
technischer Mittel. Das Abtasten des bekleideten 
Körpers des Fluggastes durch beauftragte Personen 
gleichen Geschlechts ist zulässig.
(4) Fluggäste, bei denen zur Beförderung nicht zu
gelassene Gegenstände oder Stoffe festgestellt wer
den, können von der Beförderung ausgeschlossen 
werden. §

§ 44
Flugveranstaltungen
(1) Öffentliche Flugveranstaltungen und die Beteili
gung von Luftfahrzeugen an anderen öffentlichen 
Veranstaltungen bedürfen der vorherigen Genehmi

gung. Die Genehmigung kann mit Auflagen verbun
den werden.
(2) Die Voraussetzungen und das Verfahren für die 
Erteilung der Genehmigung regelt der Minister für 
Verkehrswesen im Einvernehmen mit dem Minister 
für Nationale Verteidigung.

§45
Flugsport
(1) Die Entwicklung und Ausübung des Flugsports 
in der Deutschen Demokratischen Republik obliegt 
der Gesellschaft für Sport und Technik auf der 
Grundlage der entsprechenden Rechtsvorschriften.
(2) Über die Ausübung des Flugsports durch andere 
gesellschaftliche Organisationen entscheidet der 
Ministerrat.

§46
Hilfe in Notfällen
Der Kommandant eines Luftfahrzeuges, der das 
Notsignal eines anderen Luftfahrzeuges oder eines 
Schiffes aufgenommen oder ein in Not befindliches 
Luftfahrzeug oder Schiff wahrgenommen hat, ist zur 
unverzüglichen Meldung und, soweit dies ohne Ge
fährdung seines Luftfahrzeuges und der an Bord be
findlichen Personen möglich ist, zur Hilfeleistung 
verpflichtet.

§47
Unfallhilfe
(1) Bei Flugunfällen und Notlandungen haben die 
zuständigen Staatsorgane den an Bord befindlichen 
Personen jede erforderliche Hilfe zu leisten. Das 
Luftfahrzeug ist so zu sichern, daß bis zum Eintreffen 
der mit der Untersuchung beauftragten Organe nur 
die Maßnahmen getroffen werden, die zur Rettung 
von Menschen oder zur Erhaltung von Sachwerten 
erforderlich sind.
(2) Das Alarmieren, Suchen und Retten im Zu
sammenhang mit einem Flugunfall oder einer Not
landung erfolgt durch die zuständigen zentralen und 
örtlichen Staatsorgane auf der Grundlage der dafür 
geltenden Rechtsvorschriften.

§48
Flugvorkommnisse
(1) Ein Flugvorkommnis im Hoheitsgebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik haben der 
Luftfahrzeughalter und der Flugleiter, in dessen 
Verantwortungsbereich es sich ereignete, sowie der 
beteiligte Luftfahrzeugführer zu melden.
(2) Die zuständigen Organe haben Flugvorkomm
nisse zu untersuchen und die notwendigen Maßnah
men zur Verhinderung der Wiederholung von Flug
vorkommnissen zu treffen.
(3) Das Verfahren der Meldung, Untersuchung und 
Auswertung sowie die Aufgaben der staatlichen Un
tersuchungskommission werden durch den Minister 
für Verkehrswesen geregelt.
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